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Sozialwahlen 2017: Der Norden soll gut vertreten sein

Fragebögen bis 7. April zurücksenden!

Bei den im Mai anstehenden bun-
desweiten Sozialwahlen für die 
Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) kommt es in Schleswig-
Holstein und Hamburg erstmals 
zu einer Wahlhandlung. Anders als 
bisher werden sich die Versicher-
ten zumindest in der Gruppe der 
Selbstständigen ohne fremde Ar-
beitskräfte (SofA) zwischen meh-
reren Listen entscheiden können. 

Aus dem Be-
reich der Landesbauernverbän-
de sind allein sechs Listen zuge-
lassen worden. Daneben ist eine 
Liste der Nebenerwerbsland-
wirte in Bayern sowie jeweils 
eine von Waldbesitzern und 
dem Bundesverband Deutscher 
Landwirte eingereicht worden. 
Mit zwei weiteren freien Listen 
 erhöht sich die Anzahl der Lis-
ten auf insgesamt elf. Aus dem 
 Norden liegt eine gemeinsame 
Liste der Bauernverbände Nie-
dersachsen und Schleswig-Hol-
stein vor, die unter dem Motto 

„Klarer Kurs Nord – Liste 2“ an-
tritt. 

Zweistufiges 
Wahlverfahren

Das Wahlverfahren ist aus-
schließlich als Briefwahl vorgese-
hen und erfolgt in zwei Schritten. 
Zunächst erhalten alle im Unter-
nehmerverzeichnis eingetragenen 
Versicherten mit einem derzeit von 
der landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaft versandten Schreiben 
einen Fragebogen, der die 

Zuord-
nung 
der Un-
terneh-
mer zur 
Grup-
pe der 

Selbstständigen 
ohne fremde Arbeitskräfte klären 
soll. Mit der Rückgabe in einem 
beiliegenden Freiumschlag, für die 
eine Frist bis zum 7. April 2017 ge-
setzt ist, beantragen die Wahlbe-
rechtigten gleichzeitig die Wahlun-

terlagen. Die eigentliche Wahl er-
folgt dann in einem zweiten Schritt 
durch Zurücksendung des ausge-
füllten Wahlzettels. Vom Bauern-
verband wird jetzt insbesondere 
darauf hingewiesen, dass nur der-
jenige überhaupt Wahlunterlagen 
erhält und damit wählen kann, der 
den Fragebogen zurücksendet. 

Auch Ehegatten 
wahlberechtigt

Wahlberechtigt sind alle Perso-
nen, die als Einzel- oder Mitunter-
nehmer mit versicherten Unter-
nehmen bei der landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaft veran-
lagt werden und regelmäßig, das 
heißt länger als sechs Monate im 
Jahr, keine fremden Arbeitskräf-
te beschäftigen. Werden lediglich 
mitarbeitende Familienangehörige 
beschäftigt, so gelten diese nicht 
als fremde Arbeitskräfte, und es 
bleibt bei der Wahlberechtigung. 
Außerdem erhalten auch Ehegat-
ten und Lebenspartner nach dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz die 
Wahlunterlagen, wenn sie im Un-
ternehmen mitarbeiten. Dies ist 
der Fall, wenn es sich zumindest 
um eine betriebsdienliche Tätigkeit 
handelt, die dem Betrieb des land-
wirtschaftlichen Unternehmens zu-
zuordnen ist.

 Das sind die  
Kandidaten

Auf der Liste sind neben Britta 
Michel aus Rennau (Niedersach-
sen) auf dem ersten Listenplatz 
drei weitere LandFrauen vertreten. 
Der Bauernverband Schleswig-Hol-
stein schickt auf Listenplatz 2 den 
bisher im Vorstand der SVLFG täti-
gen Alexander von Rosenberg aus 
Mehlbek sowie den Vorsitzenden 
des sozialpolitischen Ausschusses 
Thomas Hansen aus Viöl (Platz 5), 

ins Rennen. Auf der Liste platziert 
sind schließlich auch Kandidaten 
der Landjugend sowie vom Bau-
ernverband Hamburg. 

Dafür stehen sie: „Klarer Kurs 
Nord“ bedeutet für die Kandida-
ten ein eindeutiges Bekenntnis 
zum Erhalt des eigenständigen 
landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherungssystems unter Berück-
sichtigung der strukturellen Be-
sonderheiten der nördlichen Bun-
desländer. Damit einher geht die 
Forderung nach gerechten Beiträ-
gen und Beitragsmaßstäben in al-
len Zweigen der landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung. Ziel ist es 
auch, die Verwaltungskosten so zu 
reduzieren, dass dennoch eine ver-
sichertenfreundliche und ortsnahe 
Betreuung durch die SVLFG gege-
ben ist. Soweit möglich und not-
wendig, sollen die Leistungen in 
allen Systemen zielgerichtet aus-
gebaut werden. 

Für den Norden kommt es 
auf jede Stimme an

Nach Schaffung der SVLFG als 
Bundesträger ist eine Beteiligung 
der einzelnen Regionen und da-
mit auch Schleswig-Holsteins und 
Hamburgs nicht mehr automatisch 
gesichert. Der Bauernverband hält 
es für wichtig, dass auch eine aus-
reichende Anzahl von Versicherten 
aus dem Norden in die Vertreter-
versammlung entsandt wird. Des-
halb wirbt er bei seinen Mitglie-
dern dafür, sich an der Sozialwahl 
durch Teilnahme an der Fragebo-
genaktion und Anforderung der 
Wahlunterlagen zu beteiligen. Die 
Stimmzettel müssen dann spätes-
tens am 31. Mai 2017 bei der SVLFG 
eingegangen sein.
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